
» BAD SALZDETFURTH Mittwoch, 25. März 2026

Bekanntmachung

Überprüfung der Standsicherheit von Grabmalen
auf dem Waldfriedhof der Stadt Bad Salzdetfurth

Sehr geehrte Bürger*innen, 

Grabsteine können durch Witterungseinflüsse (Frost, Hitze, Regen), 
aber auch durch Setzung ihre Standfestigkeit verlieren. Laut Unfall- 
verhütungsvorschrift der Gartenbauberufsgenossenschaft muss der 
Friedhofsträger jährlich jeden Grabstein auf seine Standfestigkeit 
prüfen. 

Sollte bei der Prüfung festgestellt werden, dass der Grabstein nicht die 
erfor derliche Standfestigkeit aufweist, wird ein Aufkleber am Grab-
stein angebracht und die nutzungsberechtigte Person wird schriftlich 
aufgefordert, den Grabstein durch einen Steinmetzbetrieb unverzüg-
lich wieder befestigen zu lassen. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die nutzungsberech-
tigte Person für alle Schäden, die durch umstürzende Grabsteine ent- 
stehen sollten, haftet. Schon im Interesse der eigenen Sicherheit 
sollten die notwendigen Befesti gungsarbeiten schnell vorgenommen 
werden. Ich bitte alle nutzungsbe rechtigten Personen um Beachtung! 

Sind die Mängel bei der Nachkontrolle nicht abgestellt, ist die Stadt 
berechtigt, eine Firma zur Beseitigung der Gefahr zu beauftragen. 
Die anfallenden Kosten werden der nutzungsberechtigten Person in 
Rechnung gestellt. 

Besteht eine akute Gefahr für Friedhofsbesucher, werden wackelige 
Grabsteine von der Friedhofsverwaltung vorerst gesichert oder gleich 
vor Ort auf die Grabstelle gelegt. 

Die Kontrolle der Grabsteine erfolgt in der Zeit vom 01.04. - 30.04.2026. 

Bad Salzdetfurth, 16.03.2026

Gryschka
Bürgermeister

Wahlbekanntmachung zu den Kommunalwahlen 
am 13. September 2026 in der Stadt Bad Salzdetfurth

Nach § 16 Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKWG) mache ich 
Folgendes bekannt und fordere zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
auf.

Am 13. September 2026 in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr sind in der 
Stadt Bad Salzdetfurth der Stadtrat und in 11 Ortschaften die Ortsräte 
zu wählen.

1. Wahl des Stadtrates

Nach § 46 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
sind in der Stadt Bad Salzdetfurth 30 Ratsfrauen und Ratsherren zu 
wählen.

Das Wahlgebiet ist das Gebiet der Stadt Bad Salzdetfurth. Nach § 7 
NKWG besteht das Wahlgebiet aus einem Wahlbereich.

Wahlvorschläge können von Parteien im Sinne des Artikel 21 Grund-
gesetz, von einer Gruppe von Wahlberechtigten (Wählergruppe) und 
von einer wahlberechtigten Einzelperson (Einzelwahlvorschlag) einge-
reicht werden. 

Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe darf mehrere, 
höchstens 35 Bewerberinnen und Bewerber enthalten, die nach § 49 
NKomVG wählbar sind.

2. Wahl der Ortsräte

In der Stadt Bad Salzdetfurth werden nach § 90 NKomVG in Verbin-
dung mit § 4 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Bad Salzdetfurth in 11 
Ortschaften Ortsräte gewählt. Das Wahlgebiet ist jeweils das Gebiet 
der einzelnen Ortschaft.

Wahlvorschläge für die Wahl der 11 Ortsräte können von Parteien im 
Sinne des Artikel 21 Grundgesetz, von einer Gruppe von Wahlberech-
tigten (Wählergruppe) und von einer wahlberechtigten Einzelperson 
(Einzelwahlvorschlag) eingereicht werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Zahl der Mitglieder in den Ortsräten und 
die Höchstzahl der nach § 49 NKomVG wählbaren Bewerberinnen und 
Bewerber je Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe:

Ortsrat Zahl der Sitze Höchstzahl der
  Bewerber/innen 

Bad Salzdetfurth 7 12
Bodenburg 7 12
Breinum 5 10
Detfurth 5 10
Groß Düngen 7 12
Heinde 7 12
Klein Düngen 5 10
Lechstedt 5 10
Östrum 5 10
Wehrstedt 7 12
Wesseln 5 10

3. Gemeinsame Regelungen des Stadtrates und der Ortsräte

Der Wahlvorschlag (für Stadtrat und Ortsräte) einer wahlberechtigten 
Einzelperson (Einzelwahlvorschlag) darf nur den Namen einer nach 
§ 49 NKomVG wählbaren Bewerberin oder eines Bewerbers enthalten. 
Die wahlberechtigte Einzelperson kann sich auch selber vorschlagen.

Der Wahlvorschlag muss von dem für das Wahlgebiet zuständigen 
Parteiorgan, von 3 Wahlberechtigten der Wählergruppe oder von der 
wahlberechtigten Einzelperson unterzeichnet sein. Im Einzelnen wird 
auf die besonderen Vorschriften über Einreichung, Inhalt und Form der 
Wahlvorschläge in den §§ 21 ff. NKWG und §§ 32 ff. NKWO ausdrück-
lich hingewiesen.

Grundsätzlich muss jeder Wahlvorschlag nach § 21 Abs. 9 NKWG

• für die Wahl des Stadtrates und des Ortsrates in der Ortschaft Bad 
 Salzdetfurth von 20 Wahlberechtigten des Wahlbereiches

• für die Wahl der Ortsräte in den Ortschaften Bodenburg, Breinum,  
 Detfurth, Groß Düngen, Heinde, Klein Düngen, Lechstedt, Östrum,  
 Wesseln und Wehrstedt von 10 Wahlberechtigten der Ortschaft

unter Beachtung der Vorschriften des § 32 NKWO persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein.

Nach § 21 Abs. 10 NKWG sind in der Stadt Bad Salzdetfurth folgende 
Parteien von dieser Verpflichtung befreit:

 • Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen 
  (CDU)
 • Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
 • Alternative für Deutschland - Niedersachsen (AfD Niedersachsen)
 • BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
 • Die Linke (Die LINKE) 
 • Freie Demokratische Partei (FDP) 
 • Wählergemeinschaft Menschen in Bad Salzdetfurth (MiB)
 • Wählergemeinschaft unser Bad Salzdetfurth – logisch! 
  (WUBS-logisch!)
 • Wählergruppe Initiative Lechstedt (WIL) 

Außer den genannten Parteien können Parteien als solche nur dann 
Wahlvorschläge einreichen, wenn sie ihre Beteiligung an der Wahl bis 
zum 15. Juni 2026 bei dem Niedersächsischen Landeswahlleiter, Schiff-
graben 12, 30159 Hannover, angezeigt haben (Wahlanzeige gem. 
§ 22 Abs. 1 NKWG) und der Landeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft 
anerkannt hat.

Die Wahlvorschläge für die Wahl des Stadtrates und der Ortsräte sind 
beim Gemeindewahlleiter, Wahlamt, Oberstraße 6, 31162 Bad Salzdet-
furth, 

möglichst frühzeitig,

spätestens bis zum 20. Juli 2026, 18.00 Uhr

einzureichen.

4. Wahl zur Bürgermeisterin / zum Bürgermeister

Grundsätzlich muss jeder Wahlvorschlag nach § 45 d Abs. 3 NKWG für 
die Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters 150 Unterstüt-
zungsunterschriften einreichen. Diese Unterstützungsunterschriften 
müssen handschriftlich und persönlich von wahlberechtigten Personen 
auf einem amtlichen Vordruck unter Angabe aller geforderten Anga-
ben geleistet sein. Weiterhin sind die Vorschriften des § 32 NKWO zu 
beachten. Der Amtsinhaber ist von dieser Vorschrift gemäß § 45 d Abs. 
4 NKWG befreit.

Stadt Bad Salzdetfurth, 13.03.2026

gez. Räther

Heiko Räther
Gemeindewahlleiter

15 Jahre Herren-Gymnastik
Anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Herren-Gymnas-
tikgruppe im Heinder Sportverein wurde nach der letzten 
Sportstunde kräftig „gesündigt“. Der neue Wirt des HSV 
hatte ein Braunkohlessen vorbereitet. Alle aktiven Mitglie-
der samt der Trainerin und auch etliche nicht mehr aktive 
Männer ließen sich das traditionelle Essen schmecken.
Die Gymnastikgruppe hat sich in den 15 Jahren altersbedingt 
deutlich verändert. Mehrere Mitglieder sind nicht mehr 
dabei, etliche Neue sind dazugekommen. Die Sportstunde 
findet mittwochs von 17 bis 18 Uhr im Clubhaus des HSV 
statt. Im Anschluss sitzen die Teilnehmenden noch zu einer 
„Klönrunde beim Bier“ zusammen. Wer Interesse hat, eben-
falls dabei zu sein, kann einfach vorbeikommen oder sich te-
lefonisch unter 0176/34124527 bei der Trainerin informieren.

Kleinbrand in Bad Salzdetfurth
Bad Salzdetfurth – Am Sonntag 
kam es am späten Nachmittag 
zu einem kleineren Vegetati-
onsbrand unweit der Schachts-
traße in Bad Salzdetfurth. 
Nach bisherigen Erkenntnis-
sen der Polizei geriet zwischen 
16.30 und 17 Uhr eine Rasen- 
beziehungsweise Böschungs-
fläche in einem unbewohnten 

Bereich in Brand. Das Feuer 
konnte durch die Feuerwehr 
gelöscht werden. Personen 
oder Gebäude wurden nicht 
verletzt beziehungsweise be-
schädigt. Die Polizei Bad Salz-
detfurth hat die Ermittlungen 
zur Brandursache aufgenom-
men. Nach ersten Hinweisen 
könnte kurz vor Brandaus-

bruch ein pyrotechnischer 
Gegenstand, möglicherweise 
eine Silvesterrakete, durch 
Unbekannte gezündet worden 
sein. Zeugen, die Angaben zur 
Brandentstehung oder mög-
lichen Verursachern machen 
können, werden gebeten, sich 
unter Telefon 05063/9010 bei 
der Polizei zu melden.

Fahrraddiebstahl in Wesseln
Wesseln – Zwischen dem 16. 
März (23 Uhr) und 17. März 
(6.30 Uhr) kam es an der Bün-
testraße in Wesseln zu einem 
Fahrraddiebstahl. Nach aktu-
ellem Ermittlungsstand hatte 
der geschädigte Eigentümer 
sein ungesichertes Fahrrad 

über den Tatzeitraum in einer 
unverschlossenen Scheune 
auf seinem Grundstück abge-
stellt. Durch einen Unbekann-
ten wurde das Fahrrad nun 
entwendet. Bei dem Rad han-
delt es sich um ein silbernes 
Trekkingrad. Zeuginnen und 

Zeugen, die die Tat beobachtet 
haben oder anderweitig sach-
dienliche Hinweise zur Auf-
klärung der Tat geben können, 
werden gebeten, sich mit der 
Polizei Bad Salzdetfurth unter 
der Rufnummer 05063/9010 in 
Verbindung zu setzen.

              Der Bürgermeister

Bekanntmachung

Bauleitplanung der Stadt Bad Salzdetfurth
hier: Öffentliche Auslegung der 1. Änderung des Bebauungsplanes

Nr. 71 „Am Kurpark“, OT Bad Salzdetfurth

Aufgrund des § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. 
I S 2414) in der zuletzt geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Bad 
Salzdetfurth in seiner Sitzung am 17.03.2026 die öffentliche Auslegung 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB des Entwurfes der 1. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 71 „Am Kurpark“, OT Bad Salzdetfurth nebst Begründung 
beschlossen.

Der Planbereich des Flächennutzungsplanänderung bezieht sich auf 
den im Lageplan dargestellten Geltungsbereich.

Ziel und Zweck der Planung
Ziel und Zweck der Planung ist der Umbau und die Erweiterung des 
bestehenden Blockheizkraftwerkes (BHKW) im Bereich des Cafes 
beim Adventure-Golfplatz. Die Bebauungsplanänderung erfolgt im 
vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB.

Gem. § 3 Abs. 2 BauGB werden die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung im Bauamt der Stadt Bad Salzdetfurth, Oberstraße 6, 31162 
Bad Salzdetfurth

vom 30.03.2026 bis einschließlich 30.04.2026

während der Sprechzeiten

Montag  09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Dienstag  08:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag  09:00 - 12:00 Uhr

Zusätzlich kann der Bebauungsplanentwurf ab dem 30.3.2026 auch auf 
der Homepage der Stadt Bad Salzdetfurth unter 
http://www.bad-salzdetfurth.de/Wirtschaft/Bauleitplanung
eingesehen werden.

Der Entwurf nebst Begründung kann von der Allgemeinheit einge- 
sehen werden. Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist 
schriftlich oder während der Sprechzeiten zur Niederschrift abgegeben 
werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan Nr. 71 „Am Kurpark“, 
1. Änderung, OT Bad Salzdetfurth unberücksichtigt bleiben.

Die Planänderung wird gemäß § 13 (1) BauGB im vereinfachten 
Verfahren durchgeführt, da durch die Planung die Grundzüge des Be-
bauungsplanes nicht berührt werden. Durch die Planung wird kein 
Vorhaben ermöglicht, das eine Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung begründet.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der Ver-
waltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendun-
gen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können.

Bad Salzdetfurth, den 23.03.2026

Gryschka

Bekanntmachung

Bauleitplanung der Stadt Bad Salzdetfurth
hier: Öffentliche Auslegung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 71 „Am Kurpark“,

OT Bad Salzdetfurth

Kreuzweg für 
Kinder & Familien

Groß Düngen – Die Pfarrge-
meinde St. Gallus Bad Salz-
detfurth lädt zu einem beson-
deren Kreuzweg für Kinder 
und Familien ein. „Wir wer-
den gemeinsam durch Groß 
Düngen gehen und einzelne 
Stationen des Kreuzweges be-
trachten, dabei tragen wir ein 
Holzkreuz mit“, heißt es in der 
Einladung der Pfarrgemeinde. 
Der Treffpunkt ist am Karfrei-
tag, 3. April, um 10 Uhr an der 
Kirche St. Cosmas und Damian 
Groß Düngen, bei schlechtem 
Wetter findet der Kreuzweg 
in der Kirche statt. Eingeladen 
sind Kinder und Familien al-
ler Konfessionen. Luise Bruns 
freut sich auf viele Teilneh-
mende und steht für Rückfra-
gen unter der Telefonnummer 
05064/2379837 zur Verfügung.


